
EIDGENÖSSISCHE VOLKSINITIATIVE

Für eine Flexibilisierung der AHV 
Gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen

Im Bundesblatt veröffentlicht am 15. November 1994
Die Unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 121 der Bundes
verfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

Name, Vorname
handschriftlich und möglichst in Blockschrift

Jahrgang Wohnadresse
Strasse, Hausnummer

Kontrolle
leer lassen

1

2

3

4

5

Ablauf der Sammelfrist: 15. Mai 1996

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, 
die in der genannten politischen Gemeinde wohnen. Die Bür
gerinnen und Bürger, welche das Begehren unterstützen, un
terzeichnen es handschriftlich.

Wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine 
Volksinitiative fälscht, macht sich strafbar nach Art. 282 des 
Strafgesetzbuches.

Die Unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass die
(Anzahl) ......... Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der
Volksinitiative In eidgenössischen Angelegenheiten stimmbe
rechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Ge
meinde ausüben.

Ort/Datum:........................................... . d e n ..............................

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson 
(Unterschrift und amtliche Eigenschaft): Amtsstempel:

Das Initiativkomitee, bestehend aus den nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist be
rechtigt, diese Volksinitiative mit einfacher Mehrheit zurückzuziehen:

Tschäppät Alex, Sulgenrain12/604, 3007 Bern; Signoreil Peider, Dorfstr. 44, 8712 Stäfa; Hofer 
Marianna, Büschlackerstr. 9,3098 Schliem; Wismer Hanni, Häberlinstr. 87,8500 Frauenfeld; Fischer Vre- 
ni, Eschenweg 10, 5102 Rupperswil; Graves Pamela, Tösstalstr. 12, 8400 Winterthur; Breitschmid Paul, 
Gassackerstr. 13, 3033 Wohlen; Comte Laurent, Petits Monts 28, 2400 Le Locle; Schmitt 
Marianne, Rue Faridaux 15b, 2610 St. Imier; Rindlisbacher Willy, Rainstr. 10, 8309 Nürensdorf; Eugster 
Karl, Oberseeburghalde 16, 6006 Luzern; Cridazzi Ursula, Kyburgstr. 12, 8037 Zürich; Reimers Helga, 
Seebühlstr. 12a, 8472 Seuzach; Enggist Hans-Rudolf, Untere Rainstr. 18, 6340 Baar; Gasser Alex, 
Rüttihardstr. 9, 4127 Birsfelden; Roth Felix, Heidenstr. 40, 4142 Münchenstein; Epinay Victor, Chemin 
des Clochetons, 1008 Lausanne.

Folgende Personen und Organisationen unterstützen die Volksinitiative «Für eine Flexibilisie
rung der AHV /Gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen»:

Caspar-Hutter Elisabeth, Nationalrätin, St. Gallen; Danuser Menga, Nationalrätin, Frauenfeld; Dünki Max, 
Nationalrat, Oberrieden; Haller Gret, Nationalratspräsidentin, Bern; Leuenberger Ernst, Nationalrat, 
Solothurn; Lüthi Ruth, Staatsrätin, Freiburg; Meier Samuel, Nationalrat, Teufenthal; Plattner Gian-Reto,

Ständerat, Basel; Seiler Rolf, Nationalrat, Zürich; Strahm Rudolf H., Nationalrat, Herrenschwanden; 
Vonlanthen Peter, Geschäftsführer Kaufm. Verband Zürich, Zürich; Weber Monika, Ständerätin, 
Zürich; Züger Arthur, Nationalrat, Wangen. Schweizerischer Berufsverband der Geriatrie-, 
Rehabilitations- und Langzeitpflege (SBGRL).

Die Liste ist vollständig oder teilweise ausgefüllt möglichst rasch, spätestens 
aber bis 31. März 1996 zurückzusenden an:

AHV-IN ITIATIVE VON SK V/VSA  
Postfach 687, 8027 Zürich  
Tel. 01/283 45 45

Hier können auch kostenlos weitere Listen angefordert werden.
PC -Konto 80-25046-2



I N I T I A T I V E

Gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen
Mit dieser Initiative wollen der Schweizerische Kaufmännische Verband (SKV), die Vereinigung 
schweizerischer Angestelltenverbände (VSA) sowie deren weitere Mitgliedverbände die Flexibilisierung 
der AHV erreichen. Splitting, Betreuungsgutschriften und die bessere Rentenformel können mit der 
10. AHV-Revision realisiert werden. Zur Frage des Rentenalters für Männer und Frauen sollen die 
Stimmberechtigten an der Urne separat Stellung nehmen.

Wir wollen ein flexibles R entenalter für a lle
und die Gleichstellung von Frauen und M ännern bezüglich des AHV-Rentenalters

Frauen und neu auch Männer sollen ab dem vollendeten 62. Altersjahr die AHV beziehen können, wenn sie 
keine Erwerbstätigkeit mehr ausüben oder nur noch ein geringes Einkommen erzielen (maximal die andert
halbfache Mindestrente; 1994: Fr. 1410.-). Damit hat jede Frau und jeder Mann wahlweise die Möglichkeit, die 
AHV zu beziehen oder aber weiterhin erwerbstätig zu sein und somit den Bezug der AHV auf einen späteren, 
selbstgewählten Zeitpunkt hinauszuschieben. Ab welchem Altersjahr die AHV bedingungslos, d. h. losgelöst 
von einem allfälligen Einkommen, bezogen werden kann, soll im Gesetz geregelt werden. Diese Lösung 
erlaubt es, je nach Bevölkerungsentwicklung und Konjunkturlage flexibel zu sein und so die Finanzierung des 
Modells sicherzustellen.

Wir wollen die 10. AHV-Revision...
Die in der Herbstsession 1994 vom Parlament verabschiedete 10. AHV-Revision verwirklicht frauen-und 
sozialpolitische Forderungen. Gegenüber den bisherigen AHV-Leistungen bringt sie erhebliche Verbes
serungen:

• Bessere Rentenformel für Frauen und Männer: Frauen und Männer mit niedrigem Einkommen erhalten eine 
höhere Rente.

• Erziehungs- und Betreuungsgutschriften stellen einen frauenpolitischen Durchbruch dar. Die unbezahlte 
Arbeit, die Mütter und Hausfrauen leisten, wird endlich anerkannt und rentenwirksam.

• Zivilstandsunabhängige Renten dank Splitting.

Die bessere Rentenformel für niedrige Einkommen und die Erziehungsgutschriften für Geschiedene wurden 
bereits mit einem dringlichen Bundesbeschluss in Kraft gesetzt. Sie wären bei einer Ablehnung der 10. AHV- 
Revision gefährdet.

...a b e r w ir sind gegen die Erhöhung des Frauenrentenalters a u f 64  Jahren

Den erfreulichen Neuerungen der 10. AHV-Revision steht die Erhöhung des Rentenalters für Frauen gegen
über. Mit dieser Erhöhung sollen die erwerbstätigen Frauen die bessere Rentenformel für Männer und Frauen 
bezahlen.

• Die Mehrkosten für die Revision dürfen nicht alleine den erwerbstätigen Frauen aufgebürdet werden.

Die Gleichberechtigung von Frau und Mann ist noch nicht überall realisiert. Die ungleiche Rollenverteilung führt 
dazu, dass Frauen im Erwerbsleben häufig nicht die gleichen Chancen wahrnehmen können wie Männer. 
Dadurch verdienen sie weniger und haben eine entsprechend tiefere Rente.

Für eine Flexibilisierung der AHV
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